
denn insbesondere hierzu ist sicher 
erheblicher Aufklärungsbedarf durch 
kompetente Juristen vorhanden 
(Anmerkung des Verfassers). Erwäh-
nenswert ist jedoch das dafür 
erklärte Ziel, weiteren oder über-
haupt gesundheitlichen Schaden 
vom Patienten dadurch abzuwenden.  
Des Weiteren sind Aufklärungspflich-
ten geregelt, die eine wirksame Ein-
willigung ermöglichen. Neu hierbei 
ist, dass jetzt verpflichtend formuliert 
ist, dass dem Patienten Abschriften 
von Unterlagen, die er im Zusam-
menhang mit der Aufklärung oder 
Einwilligung unterzeichnet hat, aus-
zuhändigen sind. Dies soll der 
 beiderseitigen Rechtssicherheit im 
Streitfalle dienen. Im § 630 f ist die 
Dokumentation der Behandlung 
sowohl inhaltlich als auch hinsicht-
lich zeitlicher Vorgaben dargestellt 
einschließlich der Aufbewahrungs-
fristen von Unterlagen.

Ein ganz wichtiger Punkt des neuen 
Gesetzes ist die Frage der prozessua-
len Beweislast. Die ursprünglich für 
den Gesetzesentwurf von den Kas-
sen angestrebte geplante sogenann-
 te Beweislastumkehr ist glücklicher-
weise nicht verankert worden, son-
dern es gilt nach wie vor (mit Aus-
nahme der schweren Sorgfalts-

pflichtverletzung oder des Vorsatzes), 
dass dem Behandler ein vermuteter 
Fehler nachgewiesen werden muss 
und nicht dieser a priori in der 
Defensivstellung, das heißt Beweis-
pflicht, ist. Besonders auch versiche-
rungsrechtlich, aber nicht nur hierbei, 
ist dies von hoher Relevanz. Auch 
hier kann leider nicht auf die Einzel-
heiten, zum Beispiel der Bewertung 
von Behandlungsrisiken, Anforderun-
gen an die Qualität der Aufklärung 
etc. eingegangen werden. 

Aus dem Referat können hier nur 
wesentliche Punkte erwähnt werden, 
die Prof. Dr.  Rehborn darstellte und 
anschließend mit dem Auditorium 
diskutierte. Zusammenfassend ist 
das Gesetz eigentlich gar nicht so 
neu, sondern es sind in diversen 
gesetzlichen Regelungen bereits vor-
handene Dinge in einem neuen 
Gesetz zusammengefasst (in der Ärz-
tezeitung vom 23.10.12 ironisch als 

„alter Wein in neuen Schläuchen“ 
bezeichnet).

Fazit aus der Veranstaltung ist für 
mich, dass sich jeder Arzt intensiv 
mit dem Gesetz befassen sollte. 
Unterstützend sollte die Kammer 
möglichst viele Möglichkeiten nut-
zen, die Kollegenschaft umfänglich 

über das neue Gesetz, insbesondere 
einige Punkte mit relativ breitem 
Interpretationsspielraum, zu unter-
richten, um sie vor Schaden aus 
Unkenntnis zu bewahren. 
Der Vorstand hatte zum Abschluss 
die Teilnehmer zum Buffet geladen, 
bei dem noch reichlich Gelegenheit 
zu persönlichem Austausch und kol-
legialen Gesprächen war.

Obwohl der Vorstand bereits am 
Abend der Veranstaltung mit Freude 
ein ausnahmslos sehr positives Feed-
back wahrnehmen konnte, muss 
doch leider die mangelnde Beteili-
gung jüngerer Kollegen an einer aus 
unserer Sicht doch wichtigen Veran-
staltung beklagt werden. Bei insge-
samt sehr positivem Fazit ein echtes 

„schade“, denn die gemeinsame Dis-
kussion stellt auch eine Möglichkeit 
des kollegialen Zusammenrückens 
und des gegenseitigen Verständnis-
ses dar, weshalb hier nochmals nach-
drücklich unsere jüngeren Kollegen 
trotz ihrer in der Tat sehr hohen 
beruflichen Belastung zu intensiverer 
Wahrnehmung der Ärztekammer 
aufgerufen seien.

Dr. med. Mathias Cebulla                                                                                      
Vorsitzender
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Aus den Kreisärztekammern

Seniorentreffen der 
KÄK Dresden (Stadt)
Die Kreisärztekammer Dresden 
(Stadt) lädt am 5. März 2013, 14.30 
Uhr, in den Plenarsaal der Sächsi-
schen Landesärztekammer ein.

„Malerei der 50er und 60erJahre 
in Deutschland unter besonderer 
Be  rücksichtigung der nichtveröf
fentlichten Bilder“,
Referent: Dr. Horst Michael, Kunst-
historiker. 
An diesem Tag findet außerdem die 
Anmeldung zur  Ausfahrt 2013 am 
29. Mai 2013 nach Chemnitz statt.
Im Anschluss an die Veranstaltung 
laden wir ein zum kollegialen Aus-
tausch bei Kaffee und Kuchen.
Seien Sie herzlich willkommen!

Uta Katharina Schmidt-Göhrich
Vorsitzende der Kreisärztekammer 

Dresden (Stadt)




